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Seit über 80 Jahren registrieren sich 
Pflegende in Großbritannien. Eine freiwilli-

ge Registrierung, wie sie der Deutsche 
Berufsverband für Pflegeberufe (DBfK) 

erstmals 2003 initiiert hat, gab es im Ver-
einigten Königreich sogar schon im vor-

letzten Jahrhundert. Auch in Deutschland
ist der Wunsch nach einer Pflegekammer
nicht neu. Seit Jahren fordern Berufsver-

bände die Selbstverwaltung für die Pflege –
nicht zuletzt, um ihr politisches Mitsprache-

recht zu stärken. Sinn und Zweck einer
Kammer sind dabei vielen Berufsange-

hörigen selbst unklar. Der folgende Beitrag
bietet am Beispiel der britischen Pflege-

kammer einen Überblick über die Aufga-
ben einer pflegerischen Selbstverwaltung.

Wer in Großbritannien
als Krankenschwes-
ter arbeiten möchte,

muss sich zunächst registrieren
lassen. Erst mit dieser Lizenz
wird man in Krankenhäusern
und anderen Einrichtungen
eingestellt. Für die Registrie-
rung von Pflegefachkräften und
Hebammen ist seit 2002 das
„Nursing and Midwifery Coun-
cil“ (NMC) zuständig. Regis-
triert wird, wer ein Studium
der Pflege absolviert hat, ein
Führungszeugnis vorweisen kann
und die Registrierungsgebüh-
ren bezahlt hat. Neben einem
Register für die registrierten
Krankenschwestern und -pfle-
ger, die so genannten „Registe-
red Nurses“ (RN), unterhält das
NMC ein eigenes Register für
Hebammen (Midwifes). Zusätz-
lich gibt es ein drittes Regis-
ter für Pflegefachkräfte mit ei-
ner Spezialisierung in „Public
Health“, zum Beispiel als Fami-
liengesundheitspflegerin (Abb. 1). 

Eine Registrierung ist für EU-
Bürger genau so einfach wie
für die Briten selbst. Neben ei-
nem polizeilichen Führungszeug-
nis müssen Krankenschwestern
aus Deutschland gegebenen-
falls englische Sprachkenntnis-
se nachweisen. Wie alle Ausbil-
dungen innerhalb der EU wird
auch die dreijährige Ausbil-
dung zur Gesundheits- und

Krankenpflegerin in Deutsch-
land vom NMC anerkannt.

VVoorraauusssseettzzuunnggeenn  
ffüürr  ddiiee  FFoollggeerreeggiissttrriieerruunngg

Anders als in Deutschland muss
die Erlaubnis zur Berufsausü-
bung in Großbritannien alle drei
Jahre erneuert werden. Um eine
Folgeregistrierung für weitere
drei Jahre zu erhalten, müssen
Pflegende in Großbritannien
zwei Standards erfüllen: 

Erste Voraussetzung für ei-
ne erneute Registrierung ist die
Erfüllung des Standards zur
Berufsausübung. Kammermit-
glieder müssen dazu in den
letzten fünf Jahren vor der Fol-
geregistrierung mindestens 100
Tage gearbeitet haben. Dabei
wird auch unentgeltliche Ar-
beit anerkannt, die zum Bei-
spiel ehrenamtlich oder bei der
Pflege eines Angehörigen geleis-
tet wird. Kann eine Pflegefach-
kraft diese Berufspraxis – zum
Beispiel nach einem längeren
Erziehungsurlaub – nicht nach-
weisen, muss sie einen Anglei-
chungskurs besuchen. Dieser
dauert mindestens fünf Tage,
ist inhaltlich individuell auf die
Bedürfnisse des Betreffenden
zugeschnitten und wird von der
Kammer in ganz Großbritanni-
en angeboten.

Als zweite Bedingung für
die Folgeregistrierung muss die

Berufliche Selbstverwaltung
in Großbritannien

Aufgaben einer Pflegekammer am Beispiel 
des „Nursing and Midwifery Council“ (NMC)

PPfflleeggeekkaammmmeerr
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Pflegefachkraft Fortbildungen
über mindestens fünf Tage in
den letzten drei Jahren nach-
weisen. Diese Regelung ist im
Rahmen der freiwilligen Regis-
trierung in Deutschland aufge-
griffen worden. Wie diese An-
forderungen erfüllt werden, ist
dem Kammermitglied in Groß-
britannien allerdings weit-ge-
hend selbst überlassen. Ent-
scheidend ist hier, dass die Wei-
terbildung einen Bezug zur der-
zeitig oder zukünftig ausgeüb-
ten Tätigkeit hat. Der Vorteil
dieses Systems liegt darin, dass
das NMC weder Fortbildungs-
veranstaltungen anerkennen
noch Fortbildungspunkte für
einzelne Veranstaltungen ver-
geben muss. Zudem können
Pflegende die Anforderungen
auch ohne finanziellen Auf-
wand erfüllen, indem sie bei-
spielsweise Fachartikel lesen,
die für ihre Tätigkeit relevant
sind. Der Nachweis erfolgt
dann über eine individuelle Do-
kumentation der Fortbildun-
gen, die mit der Folgeregistrie-
rung beim NMC eingereicht
wird.

Neben dem Beleg von Berufs-
praxis und Fortbildung müssen
für die Registrierung Gebühren
entrichtet werden. Die Erneue-
rung der Registrierung kostet
derzeit umgerechnet rund 195
Euro für drei Jahre, das ent-
spricht monatlich knapp 5,50
Euro. Während die Beiträge

derzeit noch mit der Erstre-
gistrierung beziehungsweise je-
der Folgeregistrierung fällig
sind, sollen sie ab 2006 auch in
jährlichen Raten zahlbar sein. 

Jedes Jahr erneuert die Regis-
trierungsabteilung des NMC
rund 220 000 Registrierungen.
Im Jahr 2004 wurde mit mehr
als 660 000 registrierten Pfle-
genden und Hebammen ein
neuer Rekordstand des Regis-
ters erreicht (Nursing and Mid-
wifery Council 2004 d). Die Re-

gistrierung ermöglicht so einen
ständigen Überblick über die
Anzahl der Pflegenden im Land
sowie ihre Qualifikation, ihr
Arbeitsfeld und andere Merk-
male. So lässt sich zum Beispiel
in den Statistiken, die das NMC
jährlich veröffentlicht, ein
deutlicher Rückgang der Zahl
der Pflegenden zwischen 1998
und 2002 erkennen (Abb. 2).
Parallel dazu verzeichnete das
Register kurze Zeit später einen
sprunghaften Anstieg bei der
Aufnahme von Pflegekräften

Abb. 2 
Anzahl der 
effektiv Registrierten 
zwischen 
1994 und 2004

Aufbau des neuen Registers (seit 2004); das alte Register bestand aus insge-
samt 15 Registern, die nach unterschiedlichen Fachqualifikationen und
neuen Ausbildungsmodellen differenzierten

Das neue Register des NMC Abb. 1
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aus Übersee, vor allem von den
Philippinen sowie aus Indien
und Südafrika.

BBeeddeeuuttuunngg  
ddeerr  BBeerruuffssoorrddnnuunngg  

Alle Kammermitglieder ver-
pflichten sich mit der Registrie-
rung zur Einhaltung der Berufs-
ordnung, die bereits von der
Vorgängerorganisation des NMC,
dem „United Kingdom Central
Council for Nursing, Midwifery
and Health Visiting“ (UKCC),
herausgegeben wurde. Diese
Berufsordnung, der „Code of
Professional Conduct”, soll
nicht nur den Berufsangehöri-
gen als Orientierung dienen,
sondern auch die Öffentlichkeit
darüber informieren, welches
Verhalten sie von Pflegenden
und Hebammen erwarten kön-
nen (vgl. Abb. 3). Der „Code of
Professional Conduct“ wird re-
gelmäßig überarbeitet, die neu-
este Version wurde im Novem-
ber 2004 herausgegeben (Nur-
sing and Midwifery Council
2004c).

Verstößt eine Pflegefachkraft
oder Hebamme gegen die An-
forderungen der Berufsord-
nung, kann dies beim NMC an-
gezeigt werden. Grundsätzlich
kann jeder Bürger Anschuldi-
gungen gegen eine Pflegefach-
kraft beim NMC erheben. In
der Regel erfolgen solche An-
schuldigungen durch den Ar-
beitgeber, in selteneren Fällen
auch durch Polizei, Angehörige,
Patienten oder Kollegen. In der
Praxis liegt ein Fehlverhalten

zum Beispiel dann vor, wenn
Patienten missbraucht werden
(verbal, physisch oder sexuell),
Patienteneigentum gestohlen
wird, nachlässig dokumentiert
oder unsichere Pflege vorsätz-
lich gedeckt wird. 
Darüber hinaus wird es auch
als Verstoß gegen die Berufs-
ordnung betrachtet, wenn lei-
tende Personen in der Pflege
keine akzeptablen Rahmenbe-
dingungen für die Pflege ihrer
Patienten oder Bewohner be-
reitstellen.
Außer Fehlverhalten können
auch mangelnde Kompetenz,
Straftaten oder physische be-
ziehungsweise psychische Er-
krankungen wie Alkohol- oder
Drogenmissbrauch zur Fest-
stellung einer eingeschränkten
Berufstüchtigkeit führen. 

IImm  FFaallllee  eeiinneerr  AAnnzzeeiiggee  

Nachdem Anschuldigungen beim
NMC eingegangen sind, durch-
laufen sie verschiedene Aus-

schüsse. Insgesamt verfügt das
NMC über drei Komitees mit
unterschiedlichen Funktionen.
In einer ersten Überprüfung
durchläuft die Anschuldigung
zunächst einen Untersuchungs-
ausschuss (Investigating Com-
mittee), der entscheidet, ob der
Fall eine Untersuchung recht-
fertigt und ob genügend Bewei-
se vorliegen, auf die sich die
Beschwerde stützt. Sitzungen
dieses Ausschusses finden unter
Ausschluss der Öffentlichkeit
statt, um Kammermitglieder
bei falschen Anschuldigungen
zu schützen. 

Mehr als die Hälfte der Akten
wurde zwischen 2003 und 2004
bereits in diesem frühen Stadi-
um der Untersuchung wieder
geschlossen, weil sie trivial wa-
ren, nicht bewiesen werden
konnten oder nicht in Zusam-
menhang mit der Fähigkeit zur
Berufsausübung standen. Die
übrigen Fälle wurden mit einer
Verwarnung abgeschlossen oder

Code of Professional Conduct Abb. 3

Registrierte Krankenpfleger/innen, Hebammen oder Spezialist Community Public
Health Nurses sind persönlich verantwortlich für ihre Berufsausübung. Bei der Be-
treuung und Pflege der Patienten und Klienten müssen sie 

–  den Patienten oder Klienten als Individuum respektieren,
–  vor jeder Behandlung oder Pflege das Einverständnis des Betroffenen einholen,
–  vertrauliche Informationen schützen,
–  mit anderen Team-Mitgliedern kooperieren,
–  ihr eigenes professionelles Wissen und ihre Kompetenz unterhalten,
–  vertrauenswürdig sein und
–  Risiken für Patienten und Klienten erkennen und minimieren.

Diese Werte werden von allen Kammern des Gesundheitswesens in Großbritanni-
en geteilt. (Nursing and Midwifery Council 2004c)

Geschichtlicher Rückblick zur Selbstverwaltung der Pflege

Die Idee der beruflichen Selbstverwaltung ist in Deutsch-
land nur wenig jünger als in Großbritannien. Während
Agnes Karll bereits auf der Gründungsversammlung der
Berufsorganisation für die Krankenpflegerinnen Deutsch-
lands im Jahre 1903 jede Form der Fremdbestimmung der
Pflege ablehnte (Kellnhauser & Albrecht 2000), gab es im
vereinigten Königreich schon seit den 1880er Jahren zwei
freiwillige Registrierungen. Die 1919 per Gesetz geschaf-
fenen Pflegekammern für England, Schottland, Wales und
Irland gingen 1983 mit der Schaffung des UKCC in eine
gemeinsame Pflegekammer über, die Länder behielten mit

den National Boards Aufgaben in der Überwachung der
Pflegeausbildung. Im Jahr 2002 wurden die Funktionen
des UKCC und der „National Boards“ vom NMC über-
nommen, der aus jeweils acht Krankenpfleger/innen, Heb-
ammen und Health Visitors sowie elf Laienmitgliedern be-
steht. Dies stellte gegenüber der Vorgängerorganisation ei-
ne erhebliche Verschlankung der Organisation dar. Ent-
scheidungen werden mit der Hälfte der professionellen
und allen Laienmitgliedern des Council getroffen.

(Nursing and Midwifery Council 2004e)
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an die folgenden Ausschüsse
weitergeleitet. Grundsätzlich
gelten alle Beschuldigten als
unschuldig bis zum Beweis des
Gegenteils. Allerdings können
alle Ausschüsse in Fällen, bei
denen bei Weiterpraktizierung
des Kammermitglieds eine of-
fensichtliche Gefährdung für
die Öffentlichkeit besteht, mit
sofortiger Wirkung eine zeit-
weilige Berufssperre für die
Zwischenzeit verhängen oder
Auflagen für die Berufsausü-
bung festsetzen. Diese vorüber-
gehenden Beschlüsse und Auf-
lagen können für höchstens 18
Monate aufrechterhalten wer-
den und müssen regelmäßig
überprüft werden.

BBeerruuffssssppeerrrreenn  uunndd  
AAuusssscchhllüüssssee  vvoomm  RReeggiisstteerr

Diejenigen Fälle, denen ein
Verstoß gegen die Berufsord-
nung oder mangelnde Kompe-
tenz zugrunde liegt, werden
vom Untersuchungsausschuss
an das „Conduct and Compe-
tence Committee“ weitergelei-
tet. Die weitere Verhandlung
erfolgt hier in der Regel in öf-
fentlicher Sitzung und wird
von einem Rechtsanwalt des
NMC begleitet. 
Fälle, die die gesundheitliche
Berufstüchtigkeit der Kammer-
mitglieder betreffen, werden
von einem eigenen Ausschuss,
dem „Health Committee“, un-
tersucht. Dieser Gesundheits-
ausschuss tagt aufgrund der
Vertraulichkeit der medizini-
schen Daten unter Ausschluss
der Öffentlichkeit. 

Neben der Möglichkeit, einen
Fall ohne Konsequenzen abzu-
schließen, können beide Aus-
schüsse eine Berufssperre von
bis zu einem Jahr verhängen,
Auflagen für die Berufsausü-
bung für höchstens drei Jahre
festlegen oder das Kammermit-
glied vom Register ausschlie-
ßen. Dieser Ausschluss ist nur
dann möglich, wenn zuvor eine
Berufssperre verhängt wurde
oder Auflagen für die Berufs-
ausübung festgelegt wurden.

Zusätzlich gibt es unter mil-
dernden Umständen noch die
Möglichkeit einer Verwarnung,
die für ein bis fünf Jahre im
Register eingetragen wird. 

Wird ein Kammermitglied vom
Register ausgeschlossen, kann
nach frühestens fünf Jahren ein
Antrag auf Wiederaufnahme
gestellt werden. Ausgenommen
von dieser Regelung sind Perso-
nen, die eines schweren Verbre-
chens wie Mord, Vergewalti-
gung, Kindesmissbrauch oder
schwerer Körperverletzung
überführt wurden. Um wieder
registriert und damit zur Be-
rufsausübung zugelassen zu
werden, müssen die Antragstel-
ler nachweisen, dass sie
–  die Gründe für den Aus-

schluss aus der Kammer ver-
standen und akzeptiert ha-
ben, 

–  Maßnahmen ergriffen haben,
um die Ursachen des Fehl-
verhaltens zu beheben und 

–  für eine erhebliche Dauer in
einem verwandten Berufsfeld
gearbeitet haben. Zusätz-
lich sollte der Antragsteller
Referenzen seines Arbeitge-
bers oder im Falle einer ge-
sundheitsbedingten Berufs-
untauglichkeit ein ärztliches
Gutachten beibringen.

Die einzelnen Ausschüsse sind
unterschiedlich zusammenge-
setzt; sie werden von einem
hauptamtlichen Mitglied des
Council geleitet, darüber hi-
naus sind meist Vertreter von
Verbraucherorganisationen, Pfle-
gende, Juristen und medizini-
sche Gutachter Mitglieder der
Ausschüsse. Die Pflegefach-
kraft, die vor den Ausschuss
geladen ist, wird häufig von

Anzeige
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Gewerkschaftsvertretern oder
einem Anwalt vertreten. 
Die Arbeit der Ausschüsse ist
dabei durch die öffentlichen
Sitzungen bei Untersuchungen
von Verstößen gegen die Berufs-
ordnung transparent; zusätz-
lich veröffentlicht das NMC so-
wohl Daten über die Anzahl
der Ausschlüsse vom Register,
Verwarnungen oder eingestell-
ten Verfahren als auch exemp-
larische Berichte über Fälle, in
denen die Vorwürfe bewiesen
wurden und zu einem Aus-
schluss vom Register geführt
haben (Nursing and Midwifery
Council 2004 a&b).

WWeeiitteerree  AAuuffggaabbeenn  ddeess  NNMMCC

Neben der Registrierung, der
Berufsordnung und der Unter-
suchung von Anschuldigungen
ist die Qualitätssicherung in
der Ausbildung eine weitere
wichtige Aufgabe des NMC. Zu
Zeiten des UKCC wurde diese
Aufgabe von den so genannten
„National Boards“ in England,
Schottland, Wales und Nordir-
land übernommen. Mit der
Auflösung des UKCC wurden
auch diese National Boards ab-
geschafft. In Schottland, Wales
und Nordirland wurden jedoch
Nachfolgeorganisationen etab-
liert, die die Qualitätssicherung
für die Ausbildung im Auftrag
des NMC durchführen, wäh-
rend diese Aufgabe in England
vom NMC selbst übernommen
wird. Die Qualitätssicherung
erfolgt in England durch das
Visitor-Modell, bei dem Vertre-
ter des NMC die Pflegestudi-
engänge an den Universitäten

nach vorgegebenen Kriterien
akkreditieren.

Ein weiterer Aufgabenbereich
des NMC ist die Beratung von
Kammerangehörigen, Angehö-
rigen anderer Gesundheitsbe-
rufe oder der Öffentlichkeit zu
allen Bereichen der NMC-Stan-
dards und Leitlinien. Jeden
Monat erhält der dafür zustän-
dige „Professional Advice Ser-
vice“ zwischen 6 000 und 9 000
Anfragen per Telefon, Fax,
Brief oder E-Mail. Sowohl die
Beratung als auch Antwort-
schreiben und entsprechende
Informationsbroschüren des NMC
sind kostenlos.
Häufige Anfragen betreffen
zum Beispiel die Erneuerung
der Registrierung (und die bei-
den damit verbundenen Stan-
dards) oder die Verabreichung
von Medikamenten, zu der das
NMC Leitlinien herausgegeben
hat. Weitere Beratungsschwer-
punkte sind ethische Themen
wie Einverständniserklärungen
zu Behandlungen sowie der
Themenschwerpunkt „Profes-
sional Conduct“ und die damit
verbundenen Prozeduren zur
Anzeige oder Untersuchung
von Verstößen gegen die Berufs-
ordnung.

Das NMC gibt eine Vielzahl von
kostenlosen Broschüren über
seine Arbeit heraus, mit denen
es seine Kammermitglieder und
die Öffentlichkeit über seine
Standards informiert. Darüber
hinaus publiziert das NMC
Leitlinien zum Beispiel zur Do-
kumentation oder Medikamen-
tenverabreichung. Durch das

Kammergesetz ist das NMC zu-
dem zur Veröffentlichung eines
jährlichen statistischen Berich-
tes über die Effektivität seiner
Aktivitäten zum Schutz der Öf-
fentlichkeit verpflichtet. Jah-
resberichte geben zudem einen
allgemeinen zusammenfassen-
den Überblick über Tätigkeiten
und die aktuelle Situation der
Organisation. 
Das NMC unterhält außerdem
eine umfangreiche Website, auf
der auch die meisten Publika-
tionen zum Download bereitge-
stellt werden.

PPfflleeggeekkaammmmeerrnn  iinn  
DDeeuuttsscchhllaanndd  iimm  VVeerrgglleeiicchh

Nicht zuletzt durch die Bestre-
bungen des Deutschen Pflege-
rates e. V. (DPR), eine einheitli-
che freiwillige Registrierung
auf den Weg zu bringen, hat die
Idee einer Pflegekammer in den
letzten Monaten neue Aktua-
lität erreicht. 
In Deutschland ist der Grad der
Organisiertheit der Pflegenden
in Berufsverbänden weitaus ge-
ringer als in Großbritannien,
wo mehr als 370 000 Kranken-
pfleger/innen allein im „Royal
College of Nursing“ (RCN) or-
ganisiert sind (RCN 2004). Da-
durch ist der Einfluss der Be-
rufsverbände auf das berufspo-
litische Geschehen limitiert
(Kellnhauser 1994), so dass die
Idee der beruflichen Selbstver-
waltung über Jahrzehnte hin-
weg in weite Ferne gerückt und
zwischenzeitlich in Vergessen-
heit geraten war. 

Seit den 1990er Jahren gibt es
in vielen Bundesländern För-
dervereine und Arbeitsgruppen,
die sich neben den Berufsver-
bänden und dem DPR für die
Errichtung von Pflegekammern
als Selbstverwaltungsorgane der
Pflege in den einzelnen Bun-
desländern einsetzen. Die För-
dervereine leisten dabei auf po-
litischer Ebene Überzeugungs-
arbeit für die Einrichtung von
Pflegekammern, indem sie die
Öffentlichkeit und die Ent-
scheidungsträger in der Politik

Internet-Adressen

Website des NMC: www.nmc-uk.org

Website des Fördervereins zur Errichtung www.pflegekammer-nrw.de
einer Pflegekammer in NRW: 

Website des Fördervereins zur Errichtung www.pflegekammer-
einer Pflegekammer in Niedersachsen: niedersachsen.de

Website des Fördervereins zur Errichtung www.pflegekammer-bayern.de
einer Pflegekammer in Bayern: 

Website der nationalen Konferenz zur www.pflegekammer.de
Errichtung einer Pflegekammer: 
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über Zweck und Aufgaben von
Pflegekammern informieren und
für deren Einführung werben,
da „staatliche Regelungen kaum
in der Lage sind, die Komple-
xität des Gesundheitswesens zu
steuern“ (Hanika et al. 2005, 
S. 205).

Die Aufgaben der Pflegekam-
mern, wie sie derzeit in
Deutschland diskutiert werden,
sind dabei den Aufgaben des
NMC sehr ähnlich. Das Haupt-
ziel einer Pflegekammer be-
stünde hierzulande in der „Si-
cherstellung einer sachgerech-
ten professionellen Pflege für
Bürgerinnen und Bürger [des
jeweiligen Bundeslandes; Anm.
d. Verf.] entsprechend aktueller
pflegewissenschaftlicher Er-
kenntnisse“ (Förderverein Pfle-
gekammer NRW 2003).

Diese Aufgabenbeschreibung
entspricht im Wesentlichen der
Aufgabe des NMC, das der Si-
cherstellung der Gesundheit
und des Wohlergehens derjeni-
gen Personen dienen soll, die
Leistungen der beim NMC regis-
trierten Personen nutzen oder
benötigen (Nursing and Midwi-
fery Order 2001: 3(1)). 
Neben der Registrierung der
Kammermitglieder lägen Auf-
gaben von Pflegekammern bei-
spielsweise in der Fort- und
Weiterbildung, der Beratung
von Mitgliedern oder Gesetzge-
ber sowie der Verankerung und

Durchsetzung einer einheitli-
chen Berufsethik und Berufs-
ordnung. Darüber hinaus ergä-
ben sich mögliche Zuständig-
keiten in Gutachtertätigkeiten,
der Benennung von Sachver-
ständigen und als Schiedsstelle
zur Beilegung von beruflichen
Streitigkeiten zwischen Kam-
mermitgliedern und Dritten
oder Kammermitgliedern un-
tereinander. Prüfungen würden
durch Vertreter der Pflegekam-
mern abgenommen, wodurch
die Anerkennung von Ausbil-
dungen durch eine berufseigene
Institution – und damit durch
Berufsfachleute – vorgenom-
men würde (Kellnhauser 2000,
Albrecht et al. 2001, Hanika et
al. 2005). 

FFaazziitt

In Großbritannien liegt mit
dem NMC ein über viele
Jahrzehnte gewachsenes und
etabliertes System beruflicher
Selbstverwaltung in der Pflege
vor, das eine nähere Betrach-
tung in Hinblick auf die Schaf-
fung von Pflegekammern in
Deutschland lohnt. Die bestän-
dige Anpassung der beruflichen
Selbstverwaltung der Pflege an
geänderte politische und gesell-
schaftliche Aufgaben hat mit
dem NMC eine Pflegekammer
hervorgebracht, die für die Ein-
richtung von Pflegekammern in
Deutschland als Vorbild dienen
kann.
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